
Bekanntmachung der Kommission über Vereinbarungen von geringer Bedeutung, die den Wett-
bewerb gemäß Artikel 81 Absatz 1 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

nicht spürbar beschränken (de minimis) (1)

(2001/C 368/07)

(Text von Bedeutung für den EWR)

I

1. Gemäß Artikel 81 Absatz 1 sind mit dem Gemeinsamen
Markt unvereinbar und verboten alle Vereinbarungen zwi-
schen Unternehmen, die den Handel zwischen Mitgliedstaa-
ten zu beeinträchtigen geeignet sind und eine Verhin-
derung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs
innerhalb des Gemeinsamen Marktes bezwecken oder be-
wirken. Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften
hat präzisiert, dass diese Vorschrift nicht eingreift, wenn
die Vereinbarung keine spürbaren Auswirkungen auf den
innergemeinschaftlichen Handel hat oder keine spürbare
Wettbewerbsbeschränkung vorliegt.

2. In der vorliegenden Bekanntmachung quantifiziert die
Kommission anhand von Marktanteilsschwellen, wann
keine spürbare Wettbewerbsbeschränkung gemäß Artikel
81 EG-Vertrag vorliegt. Diese negative Definition der Spür-
barkeit bedeutet nicht, dass Vereinbarungen zwischen Un-
ternehmen, deren Marktanteile über den in dieser Bekannt-
machung festgelegten Schwellen liegen, den Wettbewerb
spürbar beschränken. Solche Vereinbarungen können trotz-
dem nur geringfügige Auswirkungen auf den Wettbewerb
haben und daher nicht dem Verbot des Artikels 81 Absatz
1 (2) unterliegen.

3. Ferner können Vereinbarungen außerhalb des Anwen-
dungsbereichs des Artikel 81 Absatz 1 liegen, wenn sie
nicht geeignet sind, den Handel zwischen Mitgliedstaaten
spürbar zu beeinträchtigen. Diese Frage wird von der vor-
liegenden Bekanntmachung nicht behandelt. Die Bekannt-
machung macht somit keine Angaben dazu, wann keine
spürbaren Auswirkungen auf den Handel vorliegen. Aller-
dings ist zu berücksichtigen, dass Vereinbarungen zwischen
kleinen und mittleren Unternehmen, wie sie im Anhang
zur Empfehlung 96/280/EG der Kommission (3) definiert
sind, selten geeignet sind, den Handel zwischen Mitglied-
staaten spürbar zu beeinträchtigen. Als kleine und mittlere
Unternehmen anzusehen sind nach der genannten Empfeh-
lung derzeit Unternehmen, die weniger als 250 Mitarbeiter
haben und deren Jahresumsatz 40 Mio. EUR oder deren
Bilanzsumme 27 Mio. EUR nicht übersteigt.

4. In Fällen, die in den Anwendungsbereich dieser Bekannt-
machung fallen, wird die Kommission weder auf Antrag
noch von Amts wegen ein Verfahren eröffnen. Gehen Un-
ternehmen gutgläubig davon aus, dass eine Vereinbarung
in den Anwendungsbereich der Bekanntmachung fällt, wird
die Kommission keine Geldbußen verhängen. Die Bekannt-
machung soll auch den Gerichten und Behörden der Mit-
gliedstaaten bei der Anwendung von Artikel 81 als Leitfa-
den dienen, auch wenn sie für diese nicht verbindlich ist.

5. Die Bekanntmachung gilt auch für Beschlüsse von Unter-
nehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte Ver-
haltensweisen.

6. Die Bekanntmachung greift der Auslegung von Artikel 81
durch den Gerichtshof und das Gericht erster Instanz der
Europäischen Gemeinschaften nicht vor.

II

7. Die Kommission ist der Auffassung, dass Vereinbarungen
zwischen Unternehmen, die den Handel zwischen Mitglied-
staaten beeinträchtigen, den Wettbewerb im Sinne des Ar-
tikels 81 Absatz 1 nicht spürbar beschränken,

a) wenn der von den an der Vereinbarung beteiligten Un-
ternehmen insgesamt gehaltene Marktanteil auf keinem
der von der Vereinbarung betroffenen relevanten
Märkte 10 % überschreitet in Fällen, wo die Verein-
barung zwischen Unternehmen geschlossen wird, die
tatsächliche oder potenzielle Wettbewerber auf einem
dieser Märkte sind (Vereinbarung zwischen Wettbewer-
bern) (4), oder

b) wenn der von jedem der beteiligten Unternehmen ge-
haltene Marktanteil auf keinem der von der Verein-
barung betroffenen relevanten Märkte 15 % überschrei-
tet in Fällen, wo die Vereinbarung zwischen Unterneh-
men geschlossen wird, die keine tatsächlichen oder po-
tenziellen Wettbewerber auf diesen Märkten sind (Ver-
einbarung zwischen Nichtwettbewerbern).

Treten Schwierigkeiten bei der Einstufung einer Verein-
barung als Vereinbarung zwischen Wettbewerbern oder
als Vereinbarung zwischen Nichtwettbewerbern auf, so
gilt die 10 %-Schwelle.
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(1) Diese Bekanntmachung ersetzt die Bekanntmachung über Verein-
barungen von geringer Bedeutung, die im ABl. C 372 vom
9.12.1997 veröffentlicht wurde.

(2) Siehe z. B. Urteil des Gerichtshofs in den verbundenen Rechtssachen
C-215/96 und C-216/96: Bagnasco (Carlos) geg. Banca Popolare di
Novara und Casa di Risparmio di Genova e Imperia (1999), Slg.
I-135, Rdnrn. 34-35. Diese Bekanntmachung lässt die Grundsätze
für die Bewertung gemäß Artikel 81 Absatz 1 unberührt, die dar-
gelegt sind in der Bekanntmachung der Kommission ÐLeitlinien zur
Anwendbarkeit von Artikel 81 EGV auf Vereinbarungen über hori-
zontale Zusammenarbeit�, ABl. C 3 vom 6.1.2001, S. 2, insbeson-
dere Ziffern 17-31, sowie in der Bekanntmachung der Kommission
ÐLeitlinien für vertikale Beschränkungen�, ABl. C 291 vom
13.10.2000, S. 1, insbesondere Ziffern 5�20.

(3) ABl. L 107 vom 30.4.1996, S. 4. Diese Empfehlung wird angepasst
werden. Es ist beabsichtigt, den Schwellenwert für den Jahresumsatz
von 40 Mio. EUR auf 50 Mio. EUR und den Schwellenwert für
die Bilanzsumme von 27 Mio. EUR auf 43 Mio. EUR anzuheben.

(4) Zum Begriff des tatsächlichen oder potenziellen Wettbewerbers
siehe die Leitlinien der Kommission zur Anwendbarkeit von Artikel
81 EG-Vertrag auf Vereinbarungen über horizontale Zusammen-
arbeit, ABl. C 3 vom 6.1.2001, Ziffer 9. Ein Unternehmen wird
als tatsächlicher Wettbewerber angesehen, wenn es entweder auf
demselben relevanten Markt tätig ist oder wenn es auch ohne Ver-
einbarung in der Lage wäre, in Erwiderung auf eine geringe aber
dauerhafte Erhöhung der relativen Preise seine Produktion auf die
relevanten Produkte umzustellen und sie kurzfristig auf den Markt
zu bringen, ohne spürbare zusätzliche Kosten oder Risiken zu ge-
wärtigen (sofortige Substituierbarkeit auf der Angebotsseite). Ein
Unternehmen wird als potenzieller Wettbewerber angesehen,
wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, dass es ohne die Vereinbarung
die notwendigen zusätzlichen Investitionen und andere erforderliche
Umstellungskosten auf sich nehmen könnte und wahrscheinlich
auch würde, um als Reaktion auf eine geringfügige, aber dauerhafte
Heraufsetzung der relativen Preise gegebenenfalls in den Markt ein-
zutreten.



8. Wird in einem relevanten Markt der Wettbewerb durch die
kumulative Wirkung von Vereinbarungen beschränkt, die
verschiedene Lieferanten oder Händler für den Verkauf von
Waren oder Dienstleistungen geschlossen haben (kumulati-
ver Marktabschottungseffekt durch nebeneinander beste-
hende Netze von Vereinbarungen, die ähnliche Wirkungen
auf dem Markt haben), so werden die in Ziffer 7 genannten
Marktanteilsschwellen auf 5 % herabgesetzt, sowohl für
Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern als auch für Ver-
einbarungen zwischen Nichtwettbewerbern. Bei einzelnen
Lieferanten oder Händlern mit einem Marktanteil, der 5 %
nicht überschreitet, ist in der Regel nicht davon auszuge-
hen, dass sie wesentlich zu dem kumulativen Abschot-
tungseffekt beitragen (1). Es ist unwahrscheinlich, dass ein
kumulativer Abschottungseffekt vorliegt, wenn weniger als
30 % des relevanten Marktes von nebeneinander bestehen-
den (Netzen von) Vereinbarungen, die ähnliche Wirkungen
auf dem Markt haben, abgedeckt werden.

9. Die Kommission ist weiter der Auffassung, dass Verein-
barungen auch dann nicht wettbewerbsbeschränkend sind,
wenn die Marktanteile die in den Ziffern 7 und 8 angege-
benen Schwellenwerte von 10 %, 15 % oder 5 % während
zwei aufeinander folgender Kalenderjahre um höchstens 2
Prozentpunkte überschreiten.

10. Zur Berechnung des Marktanteils muss der relevante Markt
bestimmt werden, und zwar sowohl der relevante Produkt-
markt als auch der räumlich relevante Markt. Bei der De-
finition dieses Marktes sollte auf die Bekanntmachung der
Kommission über die Definition des relevanten Marktes im
Sinne des Wettbewerbsrechts der Gemeinschaft zurück-
gegriffen werden (2). Bei der Marktanteilsberechnung sollte
grundsätzlich der Absatzwert, oder, wo es darauf an-
kommt, der Wert der auf dem Markt getätigten Käufe zu-
grunde gelegt werden. Sind keine Wertangaben vorhanden,
dürfen auch begründete Schätzungen vorgenommen wer-
den, die auf anderen verlässlichen Marktdaten, einschließ-
lich Mengenangaben, beruhen.

11. Die Ziffern 7, 8 und 9 gelten nicht für Vereinbarungen, die
eine der nachstehenden schwerwiegenden Beschränkungen
(Kernbeschränkungen) enthalten:

1. bei Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern, wie sie in
Ziffer 7 definiert sind, Beschränkungen, die unmittelbar
oder mittelbar, für sich allein oder in Verbindung mit
anderen Umständen unter der Kontrolle der Vertrags-
parteien Folgendes bezwecken (3):

a) die Festsetzung der Preise beim Verkauf von Erzeug-
nissen an Dritte;

b) die Beschränkung der Produktion oder des Absatzes;

c) die Aufteilung von Märkten oder Kunden;

2. bei Vereinbarungen zwischen Nichtwettbewerbern wie
sie in Ziffer 7 definiert sind, Beschränkungen, die un-
mittelbar oder mittelbar, für sich allein oder in Verbin-
dung mit anderen Umständen unter der Kontrolle der
Vertragsparteien Folgendes bezwecken:

a) die Beschränkung der Möglichkeiten des Käufers, sei-
nen Verkaufspreis selbst festzusetzen; dies gilt unbe-
schadet der Möglichkeit des Lieferanten, Höchstver-
kaufspreise festzusetzen oder Preisempfehlungen aus-
zusprechen, sofern sich diese nicht infolge der Aus-
übung von Druck oder der Gewährung von Anrei-
zen durch eine der Vertragsparteien tatsächlich wie
Fest- oder Mindestverkaufspreise auswirken;

b) Beschränkungen des Gebiets oder des Kundenkreises,
in das oder an den der Käufer die Vertragswaren
oder -dienstleistungen verkaufen darf, mit Ausnahme
der nachstehenden Beschränkungen, die keine Kern-
beschränkungen sind:

� Beschränkungen des aktiven Verkaufs in Gebiete
oder an Gruppen von Kunden, die der Lieferant
sich selbst vorbehalten oder ausschließlich einem
anderen Käufer zugewiesen hat, sofern dadurch
Verkäufe seitens der Kunden des Käufers nicht
begrenzt werden;

� Beschränkungen des Verkaufs an Endbenutzer
durch Käufer, die auf der Großhandelsstufe tätig
sind;

� Beschränkungen des Verkaufs an nicht zugelas-
sene Händler, die Mitgliedern eines selektiven
Vertriebssystems auferlegt werden;

� Beschränkungen der Möglichkeiten des Käufers,
Bestandteile, die zwecks Einfügung in andere Er-
zeugnisse geliefert werden, an Kunden zu verkau-
fen, welche diese Bestandteile für die Herstellung
derselben Art von Erzeugnissen verwenden wür-
den, wie sie der Lieferant herstellt;

c) Beschränkungen des aktiven oder passiven Verkaufs
an Endverbraucher, soweit diese Beschränkungen
Mitgliedern eines selektiven Vertriebssystems auf-
erlegt werden, welche auf der Einzelhandelsstufe tä-
tig sind; dies gilt unbeschadet der Möglichkeit, Mit-
gliedern des Systems zu verbieten, Geschäfte von
nicht zugelassenen Niederlassungen aus zu betreiben;

d) die Beschränkung von Querlieferungen zwischen
Händlern innerhalb eines selektiven Vertriebssys-
tems, auch wenn diese auf unterschiedlichen Han-
delsstufen tätig sind;
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(1) Siehe auch die Leitlinien der Kommission für vertikale Beschrän-
kungen, ABl. C 291 vom 13.10.2000, insbesondere die Ziffern 73,
142, 143 und 189. Während in den Leitlinien für vertikale Be-
schränkungen bei bestimmten Beschränkungen nicht nur auf den
gesamten, sondern auch auf den gebundenen Marktanteil eines be-
stimmten Lieferanten oder Käufers abgestellt wird, beziehen sich alle
Marktanteilsschwellen in der vorliegenden Bekanntmachung auf den
gesamten Marktanteil.

(2) ABl. C 372 vom 19.12.1997, S. 5.
(3) Dies lässt Fälle einer gemeinsamen Produktion mit oder ohne ge-

meinsamen Vertrieb unberührt, wie sie in Artikel 5 Absatz 2 der
Verordnung (EG) Nr. 2658/2000 der Kommission und Artikel 5
Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 2659/2000 der Kommission,
ABl. L 304 vom 5.12.2000, S. 3 bzw. 7, definiert sind.



e) Beschränkungen, die zwischen dem Lieferanten und
dem Käufer von Bestandteilen, welche dieser in an-
dere Erzeugnisse einfügt, vereinbart werden und die
den Lieferanten hindern, diese Bestandteile als Er-
satzteile an Endverbraucher oder an Reparaturwerk-
stätten oder andere Dienstleistungserbringer zu ver-
kaufen, die der Käufer nicht mit der Reparatur oder
Wartung seiner eigenen Erzeugnisse betraut hat;

3. bei Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern wie sie in
Ziffer 7 definiert sind, wenn die Wettbewerber zwecks
Durchführung der Vereinbarung auf unterschiedlichen
Produktions- oder Vertriebsstufen tätig sind, jede der
in den Absätzen 1 und 2 genannten Kernbeschränkun-
gen.

12. 1. Die Begriffe des ÐUnternehmens�, Ðbeteiligten Unterneh-
mens�, des ÐHändlers�, des ÐLieferanten� und des ÐKäu-
fers� im Sinne dieser Bekanntmachung schließen die mit
diesen jeweils verbundenen Unternehmen ein.

2. Verbundene Unternehmen sind:

a) Unternehmen, in denen ein an der Vereinbarung
beteiligtes Unternehmen unmittelbar oder mittelbar

� über mehr als die Hälfte der Stimmrechte verfügt
oder

� mehr als die Hälfte der Mitglieder des Leitungs-
oder Verwaltungsorgans oder der zur gesetzli-
chen Vertretung berufenen Organe bestellen
kann oder

� das Recht hat, die Geschäfte des Unternehmens
zu führen;

b) Unternehmen, die in einem an der Vereinbarung
beteiligten Unternehmen unmittelbar oder mittelbar

die unter Buchstabe a) bezeichneten Rechte oder Ein-
flussmöglichkeiten haben;

c) Unternehmen, in denen ein unter Buchstabe b) ge-
nanntes Unternehmen unmittelbar oder mittelbar die
unter Buchstabe a) bezeichneten Rechte oder Ein-
flussmöglichkeiten hat;

d) Unternehmen, in denen eine der Vertragsparteien
gemeinsam mit einem oder mehreren der unter
den Buchstaben a), b) oder c) genannten Unterneh-
men oder in denen zwei oder mehr als zwei der
zuletzt genannten Unternehmen gemeinsam die in
Buchstabe a) bezeichneten Rechte oder Einflussmög-
lichkeiten haben;

e) Unternehmen, in denen

� Vertragsparteien oder mit ihnen jeweils verbun-
dene Unternehmen im Sinne der Buchstaben a)
bis d) oder

� eine oder mehrere der Vertragsparteien oder ei-
nes oder mehrere der mit ihnen im Sinne der
Buchstaben a) bis d) verbundenen Unternehmen
und ein oder mehrere dritte Unternehmen.

gemeinsam die unter Buchstabe a) bezeichneten
Rechte oder Einflussmöglichkeiten haben.

3. Bei der Anwendung von Absatz 2 Buchstabe e) wird der
Marktanteil des Unternehmens, an dem die gemein-
samen Rechte oder Einflussmöglichkeiten bestehen, je-
dem der Unternehmen, das die in Absatz 2 Buchstabe a)
bezeichneten Rechte oder Einflussmöglichkeiten hat, zu
gleichen Teilen zugerechnet.
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